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Bekann.tmachung

Betn.: es Bebauungsplanes
der Stadt

Nr . -15

Emsdetten
gemäß

D

s 1 3 BBauG

?." Rat de1 S,ladt Emsdetten hat in seinen Sitzung am ZZ. Febr. 1983
die 6. vereinfachte AnOenung des Bebauungsplanes Nr. 15

!

" Di"bmshof f ,, gemäß $13 BBauG vom 23. Juni 1960

(BGB1. I S. 34.1 ) in del Nettf assung vorn.18. August 1976 (BGBI. I
S. 2256,' 3617); 'zuletzt geändert dunCh Gesetz r.rom 6. Juli 1979

(BGBI. I S. 949) aufgnund der SS 4 und 28 GO Nld in den Fassung

der Bekanntmachung vom 1 . Oktober 1979 (GV Nlr, 1979, S. 594 / SGV

Nld 2O23 ) besch l ossen .

Dur:ch diese Andenuni wird die
der Flun 46 in.-südöstlichen Richtung in einen Gnöße vqn 6'51 m x

4,5O m

Die veneinfachte Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15

" Diemshoff " wird hiermit gemäß S 12 BBäuG vom

23. Juni 1960 (BGBI. I S: 2256,3617); zuletzt geändent durch Ge-

setz vom 6. Juti 1979 (BGBl. I S.949) in Verbindung mit $ 24

den Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 22. März 1983 öffentlich
bekanntgemacht. Mit der B,ekanntmachung wind die.6. vereinfachte
Anderung des o. g. Bebauungsplanes rechtsverbindlich.

Hinwe ise:
Auf die Vonschniften des S 44 c Abs.1 Satz 1 und 2 BBauG üben

die Geltendmachung etwaiggn Entschädigungsansprüche nach den

SS 39 j bis 44 BBauG und auf die Vorschriften des $ 44 c Abs. 2

BBauG üben das Enlöschen von Entschädigungsanspnüchen bei ihnen

nicht fnistgerechten Geltendmachung wind hingewiesen.

Fennen wind darauf hingewiesen, daß gemäß S 4 Abs.6 GO NW die
und' F'onmvorgchriften den Gemeinde-Venletzung von Venfahrens-

ordnung fün das Land Nondrhein-Vrlestfalen (GO Nld) gegen diese
Satzung nach Abla'uf eines Jahnes nach der Bekanntmachung nicht
mehn gelte4d gemacht wer.den kann, es se,i denn
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eine vongeschriebene Genehmigung fehlt, -

die Satzung ist nicht ondnungsgemäß öffentlich bekanntge-
geben wonden,
der Stadtdinekton hat den Beschluß vonher beanstandet oden
den Fonm- oden Venfahrensmangel ist'gegenüber den Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschnift und
die Tatsache bezeichnet wonden, die den Mangel engibt.

Gemäß S 155 a BBauG ist eine Venletzung von Verfahnens- oder
Fonmvorschniften des Bundesbaugesetzes beim Zustandekommen

der Satzung unOeaitrtLich, wenn sie nicht schniftlich inner-
lnes nach fnknafttreten der Satzung unter Be-

zeichnung der Venletzung ,gegenüben der Gemeinde geltend ge-
macht wonden ist.t Dies gilt nicht f ün Vonschnif ten i.jber die
Genehmigung und d ie Bekanntmachung.

Den Bebauungsplan Nn.15 " Diemshoff rr

äus dem den Umfang den Andenung ersichtlich ist, Iiegt
Stadtverwaltung Emsdetten, Planungsabteilung, Rathaus,
wähnend der Dienststunden öffentlich aus.

bei den

Am Mankt 1,

)l

1\ I

Über den Inhalt des Planes wind auf Verlangeä A'uskunft erteilt.

Emsdetteni den 19. Apnil 1983

gez. Heitjans

Büngenmeisten


